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Einleitung 
 
2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention zur gleichberech-
tigten Teilhabe an der Gesellschaft verabschiedet. Doch die Zahl der 
Unternehmen, die bisher einen Aktionsplan Inklusion vorweisen kön-
nen, ist in Deutschland 13 Jahre danach noch mehr als gering und 
liegt im unteren zweistelligen Bereich. 
 
Mit unserem Buch wollen wir ein Plädoyer für das Engagement in 
inklusive Mitarbeitende halten. Wir wollen ermuntern, das Thema als 
Business-Case zu betrachten und Aktionspläne zu erstellen. 
 
Wir blicken hinter die Kulissen des UnternehmensForums, ein Zu-
sammenschluss von kleinen und mittelständischen Betrieben sowie 
Großkonzernen, die aktiv das Thema Inklusion vorantreiben und be-
reits an der Umsetzung ihrer Aktionspläne arbeiten. Wir stellen be-
reits bestehende Aktionspläne vor und geben Erfahrungen zur Erar-
beitung und Umsetzung weiter. Wir sprechen mit Inklusionsbeauf-
tragten und mit Schwerbehindertenvertretungen aus Dax-Unterneh-
men und KMU über ihre Aufgaben, Ziele und Erwartungen. Wir wer-
fen einen Blick auf die Historie des Sozialgesetzbuchs lX. Und wir 
schauen über die Grenzen und geben einen Überblick über die euro-
päischen Aktivitäten zum Thema Inklusion. 
 
Unser Ziel: Wir möchten Inklusion in Unternehmen als aktuelles, 
wichtiges und vor allem lebendig dynamisches Thema darstellen. Na-
türlich gibt es einen historischen Input, aber unser Buch lebt von den 
Interviews, von den Geschichten und Gesichtern.  
 
Die Inhalte sollen informativ sein, ermuntern und sensibilisieren. Das 
Buch soll Denkanstöße geben und die Leser motivieren, selbst aktiv 
zu werden! 
 
Birgit Raab und Astrid Westermann 
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Vorwort: Joost Korte 

 
 
 
 

Liebe Leser:innen, 
 
Inklusion ist ein Menschenrecht. An-
erkannt hat das vor mittlerweile über 
zehn Jahren die UN-Behinderten-
rechtskonvention.  
 
Die Europäische Union unterstützt 
diesen Ansatz aktiv, und die neue EU-
Strategie für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (2021�2030) ist ein zentraler Baustein der 
Union der Gleichheit, welche die EU aufbaut. Sie soll die uneinge-
schränkte und gleichberechtigte Teilhabe dieser Menschen an der Ge-
sellschaft und in der Wirtschaft sicherstellen. 
 
Die Strategie sieht eine ganze Reihe konkreter Initiativen und Aktio-
nen vor. Barrierefreiheit ist der Schlüssel für stärkere Rechte, eine 
unabhängige Lebensführung und Chancengleichheit. Viel ist schon 
erreicht worden, und deutlich mehr muss noch passieren.  
 
Die Europäische Kommission wird 2022 das europäische Ressour-
FHQ]HQWUXP�Ä$FFHVVLEOH(8³��%DUULHUHIUHLH�(8��HLQULFKWHQ��XP�HLQH�
Wissensbasis mit Informationen und bewährten Verfahren zur Barri-
erefreiheit in allen Bereichen aufzubauen. Auch werden wir konkrete 
Vorschläge machen, um die Chancen für Menschen mit Behinderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
 
Zudem müssen wir das Recht von Menschen mit Behinderungen si-
cherstellen, genauso wie alle anderen EU-Bürger überall innerhalb 
der EU reisen und leben zu können. Bislang scheitert das oft noch 
daran, dass EU-Mitgliedstaaten den Behindertenstatus nicht gegen-
seitig anerkennen. Das wollen wir mit einem europäischen 
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Behindertenausweis ändern. Aufbauend auf einem Pilotprojekt in 
acht EU-Ländern, wird die Europäische Kommission bis Ende 2023 
einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.  
 
Für alle unsere Vorhaben setzen wir auf Zusammenarbeit: mit Behin-
dertenverbänden, mit Sozialpartnern, mit Dienstleistungsanbietern 
und mit staatlichen Stellen. Als Gemeinschaft können wir echte In-
klusion, finanzielle Unabhängigkeit und ein Leben in Würde für Men-
schen mit Behinderungen sicherstellen. 
 
 
 
Joost Korte 
 
Generaldirektor der Generaldirektion  
Beschäftigung, Soziales und Inklusion der Europäischen Union  
 

  



 9 

 

Anton Storch, Bundesminister für Arbeit, am Schreibtisch seines 
Arbeitszimmers. 1. April 1952. 
 
 
Historischer Rückblick auf die Sozialgesetzgebung 

Ein Beitrag von Birgit Raab und Astrid Westermann 
 
1RUEHUW�%O�P��Ä'LH�5HQWH� LVW� VLFKHU³��NHQQHQ�6LH�EHVWLPPW��'RFK�
kennen Sie auch Anton Storch? 
 
Ä,FK�HULQQHUH�PLFK��GDVV�GHU����$SULO�DXFK�GHU�*HEXUWVWDJ�2WWR�YRQ�
Bismarcks ist, der den ersten Stein zur modernen Sozialpolitik in 
Deutschland gelegt hat. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Sie nun das 
%DXZHUN�LQ�VR�JUR�]�JLJHU�:HLVH�KDEHQ�ZHLWHUI�KUHQ�N|QQHQ�«³� 
 
Mit diesen Zeilen gratulierte der niedersächsische Sozialminister 
Heinz Rudolph dem damaligen Bundesarbeitsminister Anton Storch 
zu dessen 65. Geburtstag am 1. April 1957. Und mit diesen Zeilen 
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möchten wir unseren historischen Rückblick auf die Sozialgesetzge-
bung in der Bundesrepublik beginnen.  
 
Warum mit Anton Storch?  

 
Weil er als erster Bundesarbeitsminister im Kabinett von Konrad  
Adenauer von 1949 bis 1957 die soziale Neuordnung der Bundesre-
publik Deutschland entscheidend mitgeprägt hat. So bewertet es die 
Konrad Adenauer Stiftung auf ihrer Homepage1. 
 
Anton Storch (1.4.1892±26.11.1975) gehörte nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu deQ�Ä0lQQHUQ�GHU�HUVWHQ�6WXQGH³��,Q�+DQQRYHU�ZDU�HU�
1945 sowohl an der Gründung der Christlich Demokratischen Union 
(CDU) als auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) betei-
ligt. Und übernahm 1946 die Leitung der sozialpolitischen Abteilung 
des DGB in der britischen Zone.  
 
Die Einführung der Tarifautonomie in der gesamten Bundesrepublik 
geht ebenso auf ihn zurück wie der Abschluss eines Kriegsopferver-
sorgungsgesetzes. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit den Ge-
werkschaften konnte 1951 das Gesetz über die paritätische Mitbe-
stimmung in der Montanindustrie verabschiedet werden. Am 11. Ok-
tober 1952 folgte das Betriebsverfassungsgesetz, das 1972 novelliert 
wurde.  
 
In die zweite Amtszeit von Storch fiel die Errichtung der Bundesan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in Nürn-
berg und die Gründung des Bundesarbeits- und des Bundessozialge-
richtes in Kassel 1954. 
 
'LH�.RQUDG�$GHQDXHU�6WLIWXQJ�EHPHUNW�ZHLWHU��Ä6HLQHQ�JU|�WHQ�(U�
folg hatte Storch mit der Rentenreform2 von 1957. Es gelang ihm, das 
von seinem Ministerium erarbeitete Konzept der dynamischen Rente 
JHJHQ�DOOH�:LGHUVWlQGH�«�GXUFK]XVHW]HQ��ZRGXUFK�GDV�5HQWHQQLYHDX�
DQ�GLH�DOOJHPHLQH�/RKQHQWZLFNOXQJ�JHNRSSHOW�ZXUGH�«³  

 
1 Quelle:  www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/personen/anton-storch 
2 Quelle:  www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/personen/anton-storch 
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Doch was Storch für uns erwähnenswert macht, liegt in der Einfüh-
rung des Bundesschwerbeschädigtengesetzes. 
 
Bonn, den 4. Juni 1952  

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages. In der Anlage 

1 übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 

eines Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter (Schwer-

beschädigtengesetz) nebst Begründung mit der Bitte, die Beschluss-

fassung des Bundestages herbeizuführen. Zuständig ist der Bundes-

minister für Arbeit. Der Deutsche Bundesrat hat zu der Vorlage ge-

mäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes in seiner 79. Sitzung am 

29. Februar 1952 Stellung genommen und die aus der Anlage 2 er-

sichtlichen Änderungen vorgeschlagen. Der Bundesrat ist der An-

sicht, dass das Gesetz seiner Zustimmung bedarf. Die Stellungnahme 

der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates 

ergibt sich aus Anlage 3. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers  

Blücher3 
 
 
Vorausgegangen war eine heftige Debatte. So schreibt etwa das 
Ä+DPEXUJHU�$EHQGEODWW³�DP���� April 1952: 
 
Ä$Q�GHP�(QWZXUI��GHU�LQ�GHU�QlFKVWHQ�:RFKH�LP�%XQGHVWDJ�]XU�6SUD�
che kommt, bemängelt der Reichsbund, dass in größeren Privatbetrie-
ben nur sechs, in der Verwaltung nur zehn Prozent der Arbeitsplätze 
für Schwerbeschädigte vorgesehen sind. Als besonders ungünstig 
wird der Vorschlag einer Mindestzahl von sogar nur vier Prozent an-
gesehen, da man befürchtet, dass die Minimalfestsetzung zur Regel 
werden könnte. Um die 70.000 arbeitslosen Schwerbeschädigten 

 
3 Quelle: dip.bundestag.de 
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unterzubringen, fordert daher der Reichsbund einen acht- bzw. zwölf-
SUR]HQWLJHQ�$QWHLO�DQ�GHQ�$UEHLWVSOlW]HQ�³ 
 
Am 16. Juni 1953 wurde das Gesetz (BGBI, I S.389) verabschiedet.  
 
Ä6FKRQ�EDOG�QDFK�GHU�9HUDEVFKLHGXQJ�VWHOOWH�VLFK�MHGRFK�KHUDXV��GDVV�
bei stetigem Wachstum der Wirtschaft die Zahl der Pflichtplätze die 
Zahl der unterzubringenden Schwerbeschädigten beträchtlich über-
stieg. Am 31. Januar 1955 waren von rund 670.000 Pflichtplätzen nur 
rund 390.000 besetzt, 280.����3OlW]H� VWDQGHQ� RIIHQ�«�(QGH� �����
standen 6000 arbeitslosen Schwerbeschädigten 320.000 offene 
Pflichtplätze gegenüber. Und so kam es 1961 zur ersten Novellierung.  
 
Wie bereits 1953 ging es erneut um die Frage, wer zu dem geschütz-
ten Personenkreis dazugehören solle. Und man bezog sich auch 1961 
auf die Begründung von 1953, die da lautete: ,Das Schwerbeschä-
digtengesetz wurde in erster Linie erlassen, um die körpergeschädig-
ten Kriegsopfer möglichst schnell und umfassend in das Wirtschafts- 
und Arbeitsleben einzugliedern.µ�,n diesem Sinne ist es ein Kriegs-
folgengesetz.  
 
Durch die Einbeziehung aller Körperbehinderten mit einer erhebli-
chen Minderung der Erwerbsfähigkeit würde das Gesetz einen völlig 
anderen Charakter erhalten und die Probleme aufwerfen, die im Rah-
men dieser technischen Novelle nicht entschieden werden können4.³� 
 
Und hier ein Überblick über weitere Meilensteine auf dem langen 
Weg hin zum heutigen Bundesteilhabegesetz5:  
 

x Am 1. Mai 1974 tritt das Gesetz zur Sicherung der Eingliede-
rung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft in 
Kraft. Damit sind staatliche Unterstützungsleistungen erstma-
lig nicht mehr von der Ursache, der Art und dem Umfang der 
Behinderung abhängig. Damit wird das Schwerbeschädigten-

 
4 Quelle: Jung/Cramer Schwerbehindertengesetz, Kommentar 2. Auflage, S.5. 
5 Quelle: umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz 
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gesetz durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des Schwer-
beschädigtenrechts zum Schwerbehindertengesetz moderni-
siert. 

x 1974: Auch in der Krankenversicherung wird der Rehabilita-
tionsgedanke gesetzlich festgeschrieben. 

x Am 1. Januar 1976 wird das Sozialgesetzbuch I (Regelung zur 
Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicher-
heit) verabschiedet. Somit wird allen behinderten oder von ei-
ner Behinderung bedrohten Menschen unabhängig von der 
Ursache der Behinderung ein Recht auf notwendige Hilfe an-
erkannt. 

x 1986 wird in einem zweiten Schritt die Beurteilung der Be-
KLQGHUXQJ�YHUlQGHUW��6WDWW�QDFK�GHP�Ä*UDG�GHU�(UZHUEVPLQ�
GHUXQJ³�Zird QXQ�QDFK�GHP�Ä*UDG�GHU�%HKLQGHUXQJ³�HLQJH�
stuft. 

x 1994 wird GHU�6DW]�Ä1LHPDQd darf wegen seiner Behinderung 
EHQDFKWHLOLJW�ZHUGHQ³�LQ�$UWLNHO���GHV�*UXQGJHVHW]HV�DXIJH�
nommen. 

x 1998 fließt die Verabschiedung eines Behindertengleichstel-
lungsgesetzes des Bundes in die Koalitionsvereinbarung ein.  

x Das am 1. Juli 2001 in Kraft tretende Sozialgesetzbuch  
9 (SGB IX) überträgt das Benachteiligungsverbot gemäß Ar-
tikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes in die Sozialpolitik.  

x Das 2002 in Kraft tretende Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen gibt den Dienststellen des Bun-
des Rahmenbedingungen vor, die vor Benachteiligungen 
schützen sollen. Das Gesetz differenziert die Leitvorstellun-
gen des Gesetzgebers zur Eingliederung Behinderter; aber es 
gewährt nicht selbst: 
 
��/HLVWXQJHQ�]XU�PHGL]LQLVFKHQ�5HKDELOLWDWLRQ 
��/HLVWXQJHQ�]XU�7HLOKDEH�DP�$UEHLWVOHEHQ� 
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��XQWHUKDOWVVLFKHUQGH�XQG�HUJlQ]HQGH�/HLVWXQJHQ�XQG� 
��/HLVWXQJHQ�]XU�7HLOKDEH�DP�/HEHQ�LQ�GHU�*HPHLQVFKDIW 
 

x ������'DV�ÄhEHUHLQNRPPHQ��EHU�GLH�5HFKWH�YRQ�0HQVFKHQ�
PLW� %HKLQGHUXQJHQ³� �&RQYHQWLRQ� RQ� WKH� 5LJKWV� RI� Persons 
with Disabilities), ein Menschenrechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen, sowie das Fakultativprotokoll wurden 
am 13. Dezember 2006 verabschiedet; am 3. Mai 2008 traten 
sie in Kraft, nachdem die ersten 20 Staaten das Übereinkom-
men und zehn das Fakultativprotokoll ratifiziert hatten.  
 
Die heute als UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
bekannte Vereinbarung tritt in Deutschland am 26. März 2009 
in Kraft.  

 
Ä,FK�EHJU��H�GLH�bQGHUXQJHQ�LP�SDUODPHQWDULVFKHQ�9HUIDKUHQ�± Bau-
stellen bleiben, aber das GeVHW]�LVW�HLQH�%DVLV�I�U�GLH�ZHLWHUH�$UEHLW�³� 
 

 
Verena Bentele 

Das sagte Verena Bentele, die damalige Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, am  
1. Dezember 2016, als der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter 
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Lesung das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedete. Ein 
Punkt, den Verena Bentele damals kritisch sah, betrifft das Zusam-
menlegen von Leistungen (Poolen). Ä$XV�PHLQHU�6LFKW�EHU�FNVLFKWLJW�
das Gesetz das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinde-
rungen nicht ausreichend. Im Bereich des Wohnens wurden zwar 
Verbesserungen erreicht, doch auch hier lassen die Zumutbarkeits- 
und die Angemessenheitsprüfung zu viel Spielraum. Ich sehe auch 
die Gefahr, dass bei der Freizeitgestaltung der Wunsch des Menschen 
mit Behinderungen nach einer individuellen Assistenz regelmäßig 
hinter dem Kostenvergleich zurückstehen wird.6³ 
 
Das SGB IX ab dem 1. Januar 2018 

 
Das SGB IX ± Ä5HKDELOLWDWLRQ�XQG�7HLOKDEH�EHKLQGHUWHU�0HQVFKHQ³�
gibt es seit 2001. Bis heute steht es für den in der Behindertenpolitik 
vollzogenen Paradigmenwechsel. In Abkehr des Fürsorgegedankens 
wird seither primär die Zielsetzung verfolgt, Teilhabe und Selbstbe-
stimmung der Menschen mit Behinderungen je nach Bedarf zu unter-
stützen, zu ermöglichen oder zu fördern.  
 
Das SGB IX wurde durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu 
strukturiert und gefasst: Das Schwerbehindertenrecht umfasst seit 
dem 1. Januar 2018 ab § 151 SGB IX GLH�Ä%HVRQGHUHQ�5HJHOXQJHQ�
]XU�7HLOKDEH�VFKZHUEHKLQGHUWHU�0HQVFKHQ³�  
 
Es hat folgende Struktur: 
 

x Im SGB IX, Teil 1 ist das für alle Rehabilitationsträger gel-
tende Rehabilitations- und Teilhaberecht zusammengefasst. 

x Im SGB IX, Teil 2 wird seit 2020 die aus dem SGB XII her-
ausgelöste und reformierte Eingliederungshilfe unter dem Ti-
WHO�Ä%HVRQGHUH�/HLVWXQJHQ�]XU�VHOEVWEHVWLPPWHQ�/HEHQVI�K�
UXQJ�YRQ�0HQVFKHQ�PLW�%HKLQGHUXQJHQ³�JHUHJHOW��%LV�(QGH�

 
6 Quelle: www.behindertenbeauftragter.de 
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2019 galten übergangsweise allerdings noch die Regelungen 
des SGB XII. 

x Im SGB IX, Teil 3 steht das weiterentwickelte Schwerbehin-
dertenrecht. 

x Mit dem BTHG soll das deutsche Recht in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) weiterentwickelt werden. Ziel ist die gleichbe-
rechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Le-
bensführung. 

x Das BTHG7 wurde am 23. Dezember 2016 unterzeichnet und 
im Bundesgesetzblatt am 29. Dezember 2016 veröffentlicht. 
Es VROO�LQ�YLHU�Ä5HIRUPVWXIHQ³�YRQ����� bis 2023 in Kraft tre-
ten8. 

 
Der aktuelle Stand9:  
 
x Um zu prüfen, inwieweit die Ziele des Bundesteilhabegeset-

zes erreicht werden, lässt das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales im Untersuchungszeitraum 2017 bis 2021 eine 
Wirkungsprognose erstellen. Hierbei soll untersucht werden, 
wie einzelne Regelungen in der Praxis umgesetzt werden und 
welche Folgen für die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen absehbar sind. Soweit es möglich ist, sollen auch erste 
konkrete Auswirkungen des Gesetzes identifiziert werden. 
Die Untersuchung soll außerdem dazu beitragen, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern 
herauszuarbeiten. 

x Bis 2023 soll festgelegt werden, welche Kriterien erfüllt sein 
müssen, damit Menschen mit Behinderungen Leistungen der 
Eingliederungshilfe erhalten. 

 
7 Quelle: www.behindertenbeauftragter.de/sozialgesetzbuch-und-bundesteilhabegesetz 
8 Quelle: www.reha-recht.de/artikel/beitrag-d22-2021 und www.20-jahre-sgb-ix.de/rueckblende 
9  Quelle: www.gemeinsam-einfach-machen.de 


